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Aufgrund des § 34 Abs. 4 Satz I NT. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekarmtmachung vom 27 .08.1997 (BGBL 1 S. 214 1), des Art. 91 der Bayer. Bauordnung 
(BayBO) in der Fassung v. 04.08.97 (GVBL S. 433) und Art. 23 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO - BayRS 2020-1-1-1) - erläßt der Markt Aindling folgende 

Satzung 

Über die Festsetzung von Grenzen fLir den im Zusammenhang bebauten ü ftSIei en. 
Markt Aindling am nordwestlichen Ortsrand entlang d,.e""'_ ..... ""'li~;:::;, .. 

Fassungv.ll.lO.1999 

§1 

Die nordwestlich von Hausen, entlang der Schmiedstraße gelegene Grundstücksteilfläche 
Flur Nummer 666 wird zu dem als im Zusammenhang bebauten Ortstei l erklärt. Die Grenze 
des Geltungsbereiches der Satzung ist auf der beiliegenden Flurkarte, Maßstab 1 1000 
umrandet. Diese Karte ist Bestandteil der Satzung. 

Festsetzungen: 
1. Dächer: 

§2 

Satteldach bis 45 Grad Neigung. 
2. Höhen: Die Keller-Rohdecke darf höchstens 0,50 Mtr über der höchsten überbauten 

Fläche enichtet werden. 
3. Aufschüttung: im südlichen Bereich darf höchstens 0,3 Meter über dem natürlichen 

Gelände aufgeschüttet werden. 
4. Grundwasser: Die Keller müssen wasserdicht hergestellt und gegen Auftrieb gesichert 

werden. Die Hausdrainage darf nicht an den Abwasserkanal angeschlossen 
werden. Eine erforderliche Grundwasserabsenkung bedarf einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis. 

S. Niederschlagswasser: Das unversclunutzte Niederschlagswasser ist in den Litzelbach 
abzuleiten. 

Die Bebauung innerhalb des auf der Flurkarte dargestellten Geltungsbereiches ( § I ) richtet 
sich im übrigen nach § 34 BauGB. 
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§3 

Entlang der westlich von der Baugrenze gelegenen Seite des Geltungsbereiches der Satzung 
wird eine private Streuobstwiese festgesetzt. 
Auf der Fläche der Streuobstwiese sind heimische Obstgehölze als Halb- und Hochstämme 
zu pflanzen. 
Die Bepflanzung hat im gesetzlich vorgeschriebenen Abstand zum Nachbargrundstück zu 
erfolgen. 

Geometrisch \virkende Hecken (sog. Forrnhecken) sowie j ede Art schematischer Bepflanzung 
sind unzulässig. Auf ein naturnahes Erscheinungsbi ld ist zu achten. 

§4 

Vorstehende Satzung tritt mit der Bekanntmachung der Genehmigung in Kraft. 

Aindling, den 11. April 2000 
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Kartanstand 8.1 . ..(9S1 Vermessungsamt Aichach 
In der Darstellung der Grenz.en können Ver8nderungen berOck-
sichtigl sein, die noch nicht in das Grundbuch Obernommen sind. 
Der Gebaudenachweis kann vom örtlichen B,estand abweichen. 
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Ortsrandsatzung 

Aichaeh, 
Hausen - nordwest 
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BEGRÜNDUNG 
Zur Ortsrandsatzung Hausen 
Am nordwestli chen Ortsrand 

An der Schmiedstraße 

Auf dem Grundstück FI.Nr. 666 soll ruf den Eigentümer, anschl ießend an die bestehende 
Bebauung für ein WolUlhaus Baurecht geschaffen werden. 

A. Planungsrechtliche Voraussetzungen: 

1. Diese Ortsrandsatzung ist durch die Aussenbereichslage erforderl ich . 

2. Der Flächerullltzu ngspJan ist bei der näc hsten Fortschreibung um diese Fläche zu 
ergänzen. 

B. Lage, Größe und Beschaffenheit des Gebietes: 

1. Das Gebiet li egt am nordwestlichen Ortsrand von Hausen. 

2. Durch diese Satzung so ll eine Fläche von ca. 1.000 qm zum bebaubaren Innenbereich 
eTfaßt werden. 

3. Der Boden ist aus sand igem Lehm. Es sind keine Maßnahmen zur Herstellung eines e tragfähigen und sicheren Baugrundes erforderlich. 

4. Der Grundwasserstand ist sehr hoch. 
Durch die Lage des Grundstückes sind Vorkehrungen gegen Übertlut ungsgefahr durch 
F ließgewässer und stauender Nässe zu tre ffen. 

C. Geplante bauliche Nutzung: 

Bau eines Wolmhauses fUr den Eigentümer. 

D. Bodenordnende Maßnahmen: 

Zur Verwirklichung der Ortsrandsatzung ist eine Umlegung gemäß BauGB nicht erforderlich. 
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E. Erschließung: 

I. Die Zufahrt iSL durch die Schmiedstaße gesichert. 

2. Die Wasserversorgung ist vorhanden. 

3. Die Abwasserbeseitigung ist vorhanden. 

4. Die Stromversorgung erfolgt durch die LEW Augsburg. 

5. Die Abfallentsorgung ist durch die zentr. Müllabfuhr sichergestellt. 

Aindling, den 11.1 0. 1999 
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Aindling, den 11. April 2000 

Markt Aindling 
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I. Bürgermeister 
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J/erjahrensverlnerke 

I. Den betroffenen Bürgem wurde gemäß § 34 Abs. 5 Satz 1 i. V. m. § 13 Nr. 2 SauGB 
vom 12.11.1999 bis 27.12.1999 Gelegenheit zur Stellungnalune gegeben. 

2. Die Marktgemeinde Aind ling hat mit Beschluß des Marktgemeinderates vom 25.01.2000 
die Ortsrandsatzung gemäß § 34 Abs. 5 Satz 4 i.V,rn. § 10 Abs. 1 SauGB als Satzung 
beschlossen. 

3. Das Landratsamt Aichach - Friedberg hat die ürtsrandsaezung gemäß § 34 Abs. 5 Satz 4 
i.V. m. Abs. 5 Satz 2 SauGS mit Bescheid vom 05.04.2000 Az. 41-610-16/3 

genehmigt . 

4. Die Genehmigung der Ortsrandsatzung wurde am t 3. April 2000 gemäß § 34 Abs. 5 
Satz 4 i.V. m. § 10 Abs. 3 SauGB ortsüblich beka1U1tgemacht. Seit diesem Zeitpunkt wird 
die Ortsrandsatzung mit Begründung während der Dienststunden zu jedell11anns E insicht 
bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskun ft gegeben. 

In der Bekanntmachung wurde daraufhingewiesen, wo die Ortsrandsatzung eingesehen 
werden kann. 

Auch wurde auf die Rechtsfo lgen des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
sowie des § 215 Abs. I BauGB hingewiesen. 

Marktgemeinde Aindling 

Aind ling, den 14. April 2000 


